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IM BLICKFELD

Daniel Thiirer/
Malcolm MacLaren

KONSTITUTIONALISIERUNG

DES HUMANITAREN VOLKERRECHTS

Ein aktueller Vorschlag

Aktuelle Ereignisse und langfristigere Tendenzen werfen Fragen auf, die das Fundament
des humanitiren Vilkerrechts betreffen. Die Lisungs- und Entwicklungsansitze

gehiren jedoch zu den am heftigsten umstrittenen Problemen des modernen Vilkerrechts.

Nach Meinung der Autoren ist es eine iiberzeugende Methode, das humanitire

Vilkerrecht im Lichte eines «verfassungsrechtlichen» Konzepts des Rechts der internatio-

nalen Gemeinschaft zu begreifen.

Aktuelle Ereignisse stellen die Bedeu-
tung des humanitiren Vélkerrechts in Frage. Huma-
nitires Volkerrecht sucht der Kriegfithrung Schran-
ken zu setzen, um Leiden von Kriegsopfern zu ver-
hindern und zu lindern. Fast jeden Tag wird jedoch
in der Zeitung dariiber berichtet, dass der Versuch,
Menschenrechte im Krieg zu schiitzen, gescheitert
sei. Vorgestern handelte es sich um Inhaftierungen in
Guantanamo, gestern um den israelischen Anschlag
auf das Fliichtlingslager Jenin, heute um die ameri-
kanische Verweigerung der Ratifizierung des Statuts
des Internationalen Strafgerichtshofs bzw. der Unter-
stellung eigener Soldaten unter dessen Gerichtsbar-
keit, morgen um weitere Menschenrechtsverletzungen
in Tschetschenien, Georgien, Kolumbien, dem Nahen
Osten usw. Offensichtlich machen die Kriegsfiihren-
den immer wieder ihre Interessen geltend, wenn auch
zum Schaden des humanitiren Vélkerrechts.

Mindestanspruch von Menschenrechten

Im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse scheint un-
ser Vorschlag einer «Konstitutionalisierung» des hu-
manitiren Volkerrechts zwar in der Sache notwen-
dig, im timing aber auf den ersten Blick ungiinstig zu
liegen. Hierzu ist zu sagen, dass eine solche Perspek-
tive des Volkerrechts gewiss in starkem Kontrast zur
Alltagswahrnehmung steht. Aber wir fragen uns mit
dem Philosophen Isaiah Berlin: Ist es nicht so, dass
gerade in extremen Notsituationen, wo Individuen
die Unterstiitzung und den Schutz des eigenen Staa-
tes verloren haben, die Mindeststandards von Men-
schenrechten elementar in Erscheinung treten?

Auch jenseits der Schlagzeilen lassen sich tiefgrei-
fende, freilich subtilere, aber noch bedeutsamere
Wandlungen in der vélkerrechtlichen Realitit erken-
nen. Humanitires Vélkerrecht ist offen fiir eine Um-
wilzung der Denkweise. Vielleicht hat dies das Gut-
achten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) von
1996 iiber die volkerrechtliche Zulissigkeit von
Atomwaffen am deutlichsten aufgezeigt. Das Gut-
achten — bisher die wichtigste Ausserung des IGH
tiber die Prinzipien des humanitiren Vélkerrechts —
spiegelt mit dem Pluralismus, der Divergenz und der
Ungewissheit der verschiedenen richterlichen Meinun-
gen den fliessenden Charakter des modernen Vélker-
rechts wider. Das Atomwaffen-Gutachten hat auch
einen teleologischen Ansatz der Vélkerrechtsausle-
gung betont, der eine Fortentwicklung des huma-
nitiren Vélkerrechts erleichtern kénnte. Die Mei-
nungen von 13 der 14 Richter wurden iiberwiegend
durch die Ziele und den Sinn der Prinzipien des hu-
manitiren Volkerrechts, des Vélkerrechts als Rechts-
ordnung und der raison d’étre der menschlichen Zivi-
lisation bestimmt.

Drei breite, lingerfristige Tendenzen haben diese
neue Realitit bewirkt und deuten insgesamt auf die
Maglichkeit hin, eine neue Ordnung zu konzipieren.

Erstens: Die Behandlung von Menschen ist ein all-
gemeines Anliegen der internationalen Gemeinschaft
geworden. Das Ad hoc-Tribunal fiir Ex-Jugoslawien
hat im 7adic-Urteil von 1995 die Unterscheidung
zwischen internationalen Kriegen und Biirgerkriegen
preisgegeben, soweit es um Menschen geht. Die Ap-
pellationskammer des Gerichtshofs hat erklirt, dass
schwere humanitire Verletzungen wie Vergewalti-
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gung und Folter angesichts der Wichtigkeit der be-
troffenen ethischen Werte nicht nur staatliche Inte-
ressen, sondern auch Interessen der internationalen
Gemeinschaft betreffen: Taten dieser Art schockieren
das menschliche Gewissen. Die Prinzipien und Re-
geln des humanitiren Vélkerrechts widerspiegeln,
so die Kammer, «elementare Anliegen der Menschheit»
(elementary considerations of humanity).

Die Prinzipien und Regeln des humanitéren
Violkerrechts widerspiegeln, so die Kammer,

«elementare Anliegen der Menschheit»

(elementary considerations of humanity).

Zweitens hat das Vélkerrecht in letzter Zeit zuse-
hends die zentrale Stellung des Individuums beziig-
lich seiner Rechte oder Pflichten in der internationa-
len Ordnung betont. «Der «state-sovereignty-oriented
approach ist allmihlich», so das Tadic-Tribunal, «durch
cinen <human-being-oriented approach> ersetzt wor-
den». Man konnte in diesem Zusammenhang sogar
von iibergeordneten Interessen, der Verwirklichung
von menschlichen Werten und Zielen der Gerechtig-
keit in einer sich entwickelnden Ordnung sprechen.

Drittens ist die internationale Gemeinschaft im-
mer mehr bestrebt, die Durchsetzung ihrer Werte
und Ziele zu gewihrleisten, auf der nationalen wie
auch auf der internationalen Ebene. Die Errichtung
des Tribunals fiir Ex-Jugoslawien sowie des Ad hoc-
Tribunals fiir Ruanda und des Internationalen Straf-
gerichtshofs stellen klare Beispiele aus dem Bereich
des humanitiren Volkerrechts dar. Im Vordergrund
der vélkerrechtlichen Debatte steht zusehends das
Interesse an méglichst wirksamen Durchsetzungsver-
fahren. Das Vélkerrecht hat wihrend des letzten
Jahrzehnts einen gewissen Strukturwandel erfahren,
indem Interessen der internationalen Gemeinschaft
stirker hervorgetreten sind und das alte Dogma der
staatlichen Souverinitit relativiert worden ist.

Rechtsgrundsatze der verfassten Gemeinschaft

Diese neue Situation mit ihrer Betonung allgemeiner
Anliegen, des Vorrangs des Individuums und der Si-
cherung der Durchsetzung von Werten und Zielen
kénnte die Entwicklung eines konstitutionellen Sys-
tems signalisieren. Eine Konstitutionalisierung auf
der internationalen Ebene wire, wenn sie eine Ver-
stirkung des humanitiren Vélkerrechts und damit
die Unterstiitzung und Foérderung von Menschlich-
keit bedeutet, offensichtlich wiinschenswert. Was
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wiinschenswert ist, ist leider nicht ohne weiteres
auch machbar.

Was meinen wir mit Konstitutionalisierung? Grob
gesagt zeichnen sich nationale Verfassungsordnungen
(Konstitutionen) mit ihren Grundrechtskatalogen und
ihrer Strukturierung der Staatlichkeit durch drei ge-
meinsame, wesentliche Merkmale aus: Sie beinhalten
die Werte und Ziele der verfassten Gemeinschaft und
die daraus abgeleiteten unveriusserlichen Rechts-
grundsitze; sie enthalten Regeln iiber die Trennung
der staatlichen, kollektiven und individuellen recht-
lichen Sphiren — d.h. der verfassten Gemeinschaft
gegeniiber ihren Mitgliedern; sie schreiben die Ge-
waltenteilung und das Zusammenwirken der staatli-
chen Organe vor. Mit Blick auf eine solche Konzep-
tion lassen sich das existierende Profil und der zu ver-
wirklichende Inhalt einer Art vélkerrechtlicher
Verfassungsordnung und der Stellung des humani-
tiren Vélkerrechts in dieser Ordnung erahnen. Das
humanitire Vélkerrecht ist Kernbestandteil eines ob-
jektiven normativen Systems, das auf gemeinsamen
Werten und Zielen basiert und nicht auf Gegensei-
tigkeit wie andere volkerrechtliche Regeln. Diese
Werte und Ziele finden ihren Niederschlag in den
verschiedenen, oft sehr detaillierten vertraglichen
und gewohnheitsrechtlichen Regeln. Thre Universa-
litdit kommt auch zum Ausdruck in den Ad hoc-Ar-
rangements, die zwischen den Parteien und huma-
nitiren Organisationen in Konfliktsituationen (z.B.
in Somalien und Angola) geschaffen werden. Unter
diesen Regeln lassen sich Prinzipien identifizieren,
denen — wie in einer staatlichen Verfassung — ein be-
sonderer Rang zuerkannt werden kann, vor allem das
Prinzip der Menschlichkeit fiir alle und das Prinzip
der Unterscheidung von Kombattant und Nichtkom-
battant. Humanitires Vélkerrecht manifestiert in
diesem Sinne, vom Gewicht der verschiedenen Nor-
men her, eine Hierarchie von Normen, welche die
relevante Gemeinschaft strukturiert. Obwohl diese
Prinzipien zunichst Staaten betreffen, haben sie, wie
erwihnt, in stets grosserem Masse auch unmittelbar
mit Individuen zu tun. In Streitfillen, in denen das
Verhalten jedes Beteiligten, insbesondere jedes Staa-
tes, gegen die Prinzipien verstdsst, werden die Prin-
zipien und die «konstitutionellen» Konzeptionen als
zwingendes Recht und Verpflichtung gegeniiber der
gesamten Gemeinschaft angewendet. Humanitires
Vilkerrecht setzt grundlegende Schranken, nach de-
nen etwa Kombattanten von Nichtkombattanten un-
terschieden sind und somit die Opfer von bewaffne-
ten Konflikten einigermassen Schutz finden kénnen.
Eine teleologische Auslegung des humanitiren Vol-
kerrechts wiirde diesen human-being-oriented ap-
proach noch verstirken.

Die Schaffung von Prinzipien und Standards, d. h.
der «gesetzgeberische Zweig» des Systems des huma-



IM BLICKFELD

nitiren Volkerrechts, stellt eine Hauptaufgabe der
internationalen Gemeinschaft dar. Fiir deren Umset-
zung durch Verwaltung und Justiz tragen die Staaten
die Hauptverantwortung. (Vgl. Art. 1 Genfer Kon-
vention: Alle Staaten sind verpflichtet, nicht nur «zu
Hause», sondern auch iiberall fiir die Respektierung
der Regeln zu sorgen.) Auf der internationalen
Ebene, in einem zugegebenermassen fragmentarischen,
nicht-integrierten System, wurden aber auch etwa
die Ad hoc-Tribunale und der Internationale Strafge-
richtshof als Institutionen zur Wahrnehmung kollek-
tiver Verantwortung geschaffen. Um die Gebote der
Humanitit durchzufiihren und zu iiberwachen, sind
auch humanitire Organisationen, vor allem das
IKRK, titig. Diese Organisationen arbeiten nach den
Prinzipien der Unabhingigkeit, Neutralitit und
Unparteilichkeit als Agenten der internationalen
Gemeinschaft.

Ziel: Ein unverletzbarer humanitarer Raum

Eine solche Konstitutionalisierung verlangt zwar einen
gewissen qualitativen Sprung in der heutigen Denk-
weise; sie wiirde aber zu der urspriinglichen Konzep-
tion des humanitiren Vélkerrechts aus den 1860er Jah-
ren passen. Henri Dunant, der Griinder des IKRK,
hatte Mitte des 19. Jahrhunderts argumentiert, dass
Krieg nicht nur die exklusive Domine des Militirs sein
sollte, sondern auch ein Anliegen der Gesellschaft. Er
hat sich iiberdies dafiir eingesetzt, dass vélkerrechtliche
Vertrige wie die Genfer Konventionen ausgearbeitet
werden, die Staaten verpflichten, bestimmte huma-
nitire Regeln zu respektieren. Seine wichtigste und
konkreteste Idee war die Schaffung einer neutralen
Sphire, symbolisiert etwa durch Sanititseinrichtungen
und Krankenhiuser, wo Freunde und Feinde ohne
Diskriminierung behandelt werden sollen.

Humanitéares Vélkerrecht ist offen fir

eine Umwalzung der Denkweise.

In Ubereinstimmung mit dieser Konzeption Du-
nants wiirde durch Konstitutionalisierung eine Ord-
nung ermdglicht, die den Menschen und den Prinzi-
pien der Menschlichkeit Vorrang gibt. Damit wiirde
ein «unverletzbarer humanitirer Raum» zugunsten
des Individuums geschaffen, in dem allen Nichtbe-
teiligten Schutz vor direkten, brutalen Auswirkungen
bewaffneter Konflikte zuteil wird. Damit wird letzt-
lich die Freiheit von Menschen geschiitzt, ihr Leben
so zu gestalten, wie dies ihren Ideen, Plinen, Wiin-
schen und Bediirfnissen entspricht.

KONSTITUTIONALISIERUNG DES VOLKERRECHTS

Humanitire Instrumente, so schwach sie auch sein
mogen, konnen die Entwicklung des Rechts und da-
mit sogar das Verhalten der Starken und Michtigen
bestimmen, solange zwei Bedingungen erfiillt sind:
Es muss erstens eine solide Basis von Recht und ins-
titutionellen Gefiigen bestehen, mit denen agiert
wird. Zweitens sollen die Verantwortlichen deutliche,
klirende Signale aussenden.

Der «gesetzgeberische Zweig» des Systems
des humanitdren Vélkerrechts stellt
eine Hauptaufgabe der internationalen

Gemeinschaft dar.

Die Konstitutionalisierung des humanitiren Vél-
kerrechts wiirde die Erfiillung dieser Bedingungen
ermdglichen. Dieser Bereich hat sich gegeniiber einer
solchen Umwilzung seiner Denkweise im Laufe des
letzten Jahrzehnts gedffnet. Deswegen stellt die
«konstitutionelle» Sichtweise nicht nur ein wiin-
schenswertes, sondern auch ein zukunftstrichtiges
und realisierbares Konzept dar.

Zuerst jedoch verlangen die aktuellen Ereignisse,
welche die Bedeutung des humanitiren Vélkerrechts
in Frage stellen, eine Reaktion der internationalen
Gemeinschaft. Wie sie reagiert, wird in der Form einer
Ablehnung oder Akzeptanz die zukiinftige Praxis und
Form des humanitiren Vélkerrechts bestimmen. In
diesem Zusammenhang hat jeder Beteiligte eine
wichtige Aufgabe. Die Staaten haben die Hauptver-
antwortung, die Verstirkung des humanitiren Vol-
kerrechts voranzutreiben. Juristen miissen ihre
Kenntnis des Rechts und der Rechtsmethoden an-
wenden, um eine neue Ordnung zu schaffen. Die
Offentlichkeit — interessierte Non-Governmental-
Organisations und Individuen — muss ihrerseits die
Staaten dazu bewegen, sich immer ordnungsgemiiss
zu verhalten. 4

DanieL THURER, geboren am 6. Juni 1945, ist seit 1983 Professor
an der Universitat Zirich fir Volkerrecht, Europarecht, Staats-
recht und Verwaltungsrecht. Er ist u.a. Mitglied des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).

Matcotm MacLaren, geboren am 16. Juli 1968, ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut fir Vélkerrecht und auslandi-
sches Verfassungsrecht der Universitat Zirich. In diesem Artikel
werden eigene Gedanken der Autoren wiedergegeben, welche
sich nicht mit denen des IKRK zu decken brauchen.

Der Aufsatz beruht auf Vortragen, die der Erstautor an der Uni-
versitat Wien und am «[stituto Internazionale di Diritto Umanita-
rio» in San Remo gehalten hat.

SCHWEIZER MONATSHEFTE 82. JAHR HEFT 11

7



	Konstitutionalisierung des humanitären Völkerrechts : ein aktueller Vorschlag

